


tätsorientierter Solvenztest empfohlen.
Schließlich wird vorgeschlagen, die
mangelnde Eignung des IFRS-Ab-
schlusses für Zwecke der Besteuerung
durch eine Überleitungsrechnung oder
eine originäre steuerliche Bilanzierung
zu ersetzen.

Deshalb wird die Kritik des EU-Par-
laments (vom 28. April 2008) an den
IFRS von der Fachwelt und der Mit-
telstandspraxis einhellig unterstützt. Der
IFRS für SME würde eine gigantische
zusätzliche Belastung für mittelständi-
sche Unternehmen auslösen, weil er
keine geeignete Ausgangsbasis für die
Steuerberechnung und Ausschüttungs-
bemessung liefert. Die erforderlichen
zusätzlichen Rechenwerke würden alle
Ziele einer bürokratischen Entlastung
durchkreuzen. Nicht nur aus Kosten-
gründen sollte insofern für mittelständi-
sche Unternehmen an den kontinental-
europäischen Prinzipien des Gläubiger-
schutzes und der Kapitalerhaltung fest-
gehalten werden, sondern auch mit
Blick auf die Bedürfnisse der Bilanz-
leser.

Europäische Rechnungs-
legungsregeln erforderlich

Kommt die EU-Kommission der Forde-
rung des EU-Parlaments nach einem
eigenständigen europäischen Bilan-
zierungsrahmen auf Basis der bisheri-
gen Richtlinien nicht nach, wird implizit
der Weg für die Anwendung der IFRS

für SME in Europa freigemacht. Es wäre
aber fatal, wenn die Kommission dem
Standard IFRS für SME stillschweigend
durch eigene Untätigkeit zum Durch-
bruch verhilft. Leider erweckt die
Kommission bisher den Eindruck, dem
Einfluss der Beratungsindustrie sowie
einiger europäischer Mitgliedstaaten
nachzugeben. Das vom EU-Parlament
vorgeschlagene Verbot des IFRS für
SME würde ein Zeichen setzen, dass
die EU eigene Ziele verfolgt und nicht
nur auf Entwürfe des IASB reagiert.

Im Übrigen fordert auch die G20-
Gruppe der Regierungschefs der größ-

ten Industriestaaten im Rahmen der
Maßnahmen gegen die Finanzmarkt-
krise die Einführung antizyklischer Ele-
mente in die Rechnungslegung. Die
Rechnungslegung hat systemstabilisie-
rende Funktion, eine Ausrichtung der
Rechnungslegung auf die Entschei-
dungsnützlichkeit für Investoren wirkt
dieser Funktion nachweislich entgegen.
Auch aus diesem Blickwinkel sollte an
den Prinzipien des Gläubigerschutzes,
des Realisations- und des Vorsichts-
prinzips sowie der Kapitalerhaltung fest-
gehalten werden. Daher ist ein sich

grundlegend von den IFRS unterschei-
dendes europäisches Rechnungsle-
gungssystem zu entwickeln, das die für
die Kapitalerhaltung tragenden Ele-
mente wie das Vorsichts- und Realisa-
tionsprinzip entsprechend gewichtet. In
diesem Zusammenhang ist eine oft im
Gespräch befindliche Reform der euro-
päischen Kapitalerhaltungsrichtlinie mit
dem Ziel, die bilanzielle Kapitalerhaltung
durch den sogenannten Solvenztest zu
ersetzen, strikt abzulehnen.

Mindestbilanzierung auch
für Kleinstunternehmen

Trotz aller Bestrebungen zur Entbüro-
kratisierung sollte jedoch nicht auf einen
Jahresabschluss für Kleinstunternehmen
verzichtet werden. Eine erhebliche Be-
einträchtigung des Vertrauens der Ver-
braucher, Kunden, Kreditgeber und der
sonstigen Gläubiger wäre die Folge.
Der Jahresabschluss ist die wesentliche
Informationsgrundlage bei der Kreditver-
gabe. Von einer „unnötigen Verwal-
tungslast“ kann daher nicht gesprochen
werden. Alternative Informationen („Co-
venants“) können nicht kostengünstiger
aufbereitet werden. Informationsdefizite
erhöhen auch die Risikozuschläge auf
die Refinanzierungszinsen. Daneben ge-
fährdet die reduzierte Selbstinformation

den Bestandsschutz und die Wettbe-
werbsfähigkeit der Unternehmen. Die
kostengünstige Erstellung der Besteue-
rungsunterlagen über den Jahresab-
schluss würde entfallen. Im Ergebnis
sollte daher eine vereinfachte obligatori-
sche Rechnungslegung für Kleinstun-
ternehmen gelten, die aus einer verein-
fachten Bilanz und einer Gewinn- und
Verlustrechnung besteht.

Insoweit sind die Vorschläge der EU-
Kommission insgesamt kritisch zu
sehen. Die Kommission hat die Rech-
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Ansatzpunkte für eine Entbürokra-
tisierung der Rechnungslegungs-
richtlinien wurden nicht genutzt. 




